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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag, den 2'Febr. 1801. Viertes Quartal. Den i z Pluviôse IX.

V 0 l l z i c h u n g s r a t h.

Fragment des Berichts des Ministers
der Justiz und Polizey über daS Me>

moire dcsBürgerWciß an den ersten
Consul der fränkischen Republik.

Der Bürger Weiß und seine Freunde äussern gegen

den ersten Consul ihre Besorgnisse, es möchte in der

Schweitz cine Constitution eingeführt werden, welche

das Werk der Schweitzer seyn würde. Obschon er

all unser Unglück der Dazwischcnkunft der Franken in
unsre häuslichen Angelegenheiten, und der Zcrnichtung
unsrer Unabhängigkeit zuschreibt, so möchte er gleich,

wohl, selbst in dem Augenblicke, wo uns die Unab-

hängigkeit wieder zugesagt wird, die Schweitzer hin-
dcrn, eine der wichtigsten Handlungen einer unabhän-
gigen Nation auszuüben und fodert die Dazwischen-
kunsr des ersten Consuls auf, um de? Schweitz eine

Constitution zu geben.

Er unterstüzt sein Ansuchen durch eine Anklage ge-
gen die Regierung, daß dieselbe nicht' zu regieren
wisse und nur fränkische Bajonette gebrauchen müsse.

Er wirft dem Constitulionscntwurf vor, nur das Werk
einer einzigen in ihren Meinungen getrennten Parthey
und vielmehr das Produkt des Partheygcistes und des

eigenen Vortheils, als das Resultat reiner patriotischer
Absichten zu seyn. Er sezt das Heil des Vaterlandes
einzig in die Wiedereinführung der alten Ordnung der
Dinge, deren Mißbräuche gar bald durch Weisheit,
Mäßigung und Gerechtigkeit verbessert werden könnten.

Der B. Weiß macht die Regierung zum Vertrauten
Aner Schritte, die er gegen dieselbe gethan, und
öer Maßnahmen, die er vsrläussig nahm, um zu
sturem Zweck zu gelangen, und rühmt sich dieses kW

ternehmcns, ob er gleich fühlt, daß es von einer Be-
schaffenheit ist, um mißfallen zu müssen.

Ich sehe hierin nichts anders, als einen verwegenen
Unsinn, der sich sogar bis auf die Unterschriften aus,
dehnt; denn der B. Weiß, indem er an den grossen
Mann schreibt, unterzeichnet sich: der General
Weiß; als wollte er sich Jenem gleich setzen; und in
seinem Schreiben an den Nollz. Rath, nennt er sich

Weiß von Luccns, als wenn er schon wieder in
seine ehcvorige Landvvgtey ciugcsezt wäre. Er und
diejenigen, i» deren Namen er spricht, nennen sich die
wahren Freunde des Vaterlands, wider welches sie sich

verschwören. Sie sprechen von Nationalgiück und sie

gebe» sich alle Mühe, neue Ausstände und den Bür-
gerkricg zu errege»; .» verlangen cine Constitution,
die nicht das Werk einer Parthey sey, allein die auS-
schließlich und auf Kosten der ganzen Nation, eine

Parthey begünstige, welche weil mehr durch ihre Mei-
miugcn getrennt ist, als die, welche sie anklagen; eine

Partey, die weder sich noch ihrer Constttiilio», anders
als vermittelst fremder Bajonette ibre Würde aufrecht
erhalten könnte. Wenn ich der Methode nachforsche,
die in diesem Wahnsinn liegen mag, so glaube ich nichts
andcrS wahrnehmen zu können, als daß der B. Weiß,
indem er an den ersten Consul schreibt, und ihm die

alte Ordnung der Dinge empstelt, sich von der Schmach
rein waschen möchte, schon vorhin an den tagend-
vollen und grossen Robespierre geschrieben, so

wie von der Schändlichkeit, seiner rhmaligen Regierung
die Niederlegung ihrer Gewalk in einem Augenblick
besohlen zu haben, da sie ihm das Commando der be-

wassneten Macht zu ihrer Vertheidigung auvcrtraute.

AuSzuq aus dem Protokoll des Voll-
z ieh u n g s r ath s.

Der Vollz. Ruth, nach angehörter Ablesung eines
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Sckreibcns, unterzeichnet: Weiß von Lu ce n s

j m N a ine » c>er wahre» Freunde dc 6 V a-

ter lands/ in welchem ihm dieser Burger neun

Exemplare eines gedruckten Mémoires übcrschickte, das

an den Ersten Connu der fränkischen Republik/ mit
der Unterschrift: der Generat Weiß im Na-
men ter wahrhaftesten Freunde des
Vaterlandes/ gestellt ist, hätte in dieser Schrift eine

strafwürdige Absteht gesehen/ wenn er sich nicht über-

zeugt hätte/ daß das Bestreben des B. Weiß/ ein

Unsinn ist/ dessen boshafter Zweck/ durch die Publi-
citât/ die er seiner so ausschweifenden als vcrachtungs-
würdigen Schrift gab/ aufhörte gefährlich zu w.rden.

Der Voll;. Räch hat nicht gesunden / daß Maßregeln

ja dieser Hinsicht zu crgrcisscn sehen, und gieng zur

Tagesordnung über.

Gesetzgebender Rath/ 7. Jan.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gesitzvorschlags, betreffend die Abände-

rung älterer Straffen gegen entwichene Verbrecher.)

5. Ergic'ot es sich, daß der Verhaftete, ohne Ge-

waltlhäligkeit noch gefährlichen Anschlag, lediglich
eine sich ihm dargebotene Gelegenheit zu entweichen

bcnuzt hat, so soll derselbe ohne irgend eine an>

here Züchtigung, lediglich tie auf die Nichtentwei-
chung verheissene Wohlthat verwirkt haben.

6. Ergtebt es sich aber, baß der Verhaftete zu seiner

EntwcichiU'.g sich arglistiger, gefährlicher ober ge-

waltthäligcr Mittel bedient habe, so soll die

Dauernder ihm auferlegten Strasse auf iedes noch

ausstehende Strasahr von rveniastcns 2 diS hoch-

stcns 6 Monate, nach dem Ermessen des Distrikts-
gcrichls tcs Vrrhaftungsoüs, v rlängert— und

vberdicß dann derselbe, je nach dem Grad der

Strafwürdigkeit seiner Entweichungsart, durch

engere Einschließung und Härtcrc Arbeit dafür ge-

züchtigt werden.

7. Wäre aber die Entweich»»'.? mit einem Verbrechen

begleitet gen esen, so stehet es den Ceiminalbehör-
den zu, nach ?Z,u«iwtiS des peinlichen Gesetzbuchs

darüber zu rechten.

8. Würde der Entwichene überwiest'», während seiner

Flucht neue Vergehen begangen zu haben, auf
welche Pranger - Emspereungs - Stock - oder Zucht-

hausstraffe verhängt ist: so soll die von daher auf
thu fallende neue,Strasse, je nach ihrer Art, cut.

weder sogleich vollzogen ober aber der noch nicht
vollendeten alten Straffe hinzugefügt, und der Ve:-
urtheilte, »ach Ausstehmig der durch seine wieder,

holten Vergehen sich zugezogenen doppelte» Straffe,
kraft des §. z? des peinlichen Gesetzes, lebenslang-

lieh aus der Republik verbannt werden.

S. Würde endlich der Entwichene während seiner

Flucht ein Verbrecher begeben, das die Todesstrafe
nach sich zöge, so soll dieselbe an ihm volizvgc»

weiden.

lo. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, öffentlich

bekannt gemacht und an gewohnten Orte» WW
schlagen werde».

Ngch angehörtem Bericht der Finanzcommißlon über

die von dem B. Müller von Fecyburg eingesandten Be»

merkungen über die Abgabensysteme, werden dieselben

an den Voilz. Ralh gewiesen.

Gesetzgebender Rath, 8. Jan.
Präsident: Bay.

Die Finanzeommißion crstaltel folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wird:

Gutachten übe*r die von der
hung zum Verkauf vo rg e sch lagncn

Nation algüler im Canton Schasst

Hausen.

Im Distrikt Klettgau:
Der H o f N e u k i r ch. E>n geräumiges Weh»'

Haus nebst Nebengebäuden, als Slallnug, R'w>M

Schülle, und einem kleinen Garten: für 654?

g.'schäzc. Das Hauptgebäude dient zwar ecgnwärüZ

sue die Versammlungen des Distriklsgcrichte undio^r

zur Wohnung für die B. B. Präsident und G nchl-

schreibet desselben; da aber cm guter Erlös di i-r M
bäude zu hoffen ist, und da der Staat selche» Bt'^
ten keine Wohnung schuldig ist, und da endlich t»

Stadt Neukcrch, weicher viel an B-vdchatltMg ^
Distriklsgerichts liegt, schon für dessen andeewäl^

Unterkounnen sorgen wird, id ist der Vitkaus dlch

chcvor landvögtlichen Schlosses anzuralhen.

Ein und eine halbe Inch Alker bev^

Hof Ncukixch: für m 6; 1/2 Fr. geschäzt, u»

von circa 43 Fr. Ertrag. Der guten Lage wegen, st ît >

dieses kleine Grundstück einen guten Erlös gebcn; no

seme Acräusserung zeigt keine Hindernisse.

In ei n cm Prèv a thans in Neu kirch
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Keller mit 6 Faß. haltend 86 Saum, 4 in Eisen

lind 2 in Holz gcdunden: fur 4)6 ista Fr. geschäzt.

In einem andern P rlva t h a u s i » N e u-

kirch ein Keller nut 6 Faß, haltend 88 Saum,
aste in Eisen gebunden: für go? Fr. geschäzt.

Da diese beyden Keller unbemizl snid, und die Nc-

public nicht so bald als es der Unterhalt dieser Fässer

erheischt, Wcinmagazine anzulegen ,ni Fall seyn mochte,

so märe deren Veränderung bey gutem Erlös zweck-

mäßig. ^

In O ster fin gcn, eine Trotte mit ; Trn-
ken nebst dazugehörigen Geschirr: für 2:81 1/2 Fr.
geschäzt. Der Ertrag ist nach Beschaffenheit des Jahr-
gangs von 2 bis 10 Saum Mein, also jchr unge-

miß, und der Verkauf dieser Trotte bey gutem Erlös
wünschbar.

Zwey und eine halbe Iuchart Reben
in O st e r fln gen; für 2618 Fr. geschäzt. Sie wer.
den ans Kosten des Staats verarbeitet, und sind merk,

lieh vernachläßigt. Ihre Veräussernng ist also bey gu-
tcm Erlös ebenfalls nicht unzweckmäßig.

Im Distrikt R e y het.
Das Herrschaftshaus zu Thayningen, ein Wohnhaus,

wobey ein besonderes Gebäude, Scheuer» 2 Slallun-
gen. mit einem Baum - und Gemüsgarten : für 456;
1/2 Fr. geschäzt. Das Distriktsgericht bemizt das

Hauptgebäude; da aber dem Staat diese geringe Be-
nutzmigsart nicht vvrthcilhafl ist, und hoffentlich bald
die Zahl unserer Distrikte durch eine neue Verfassung
wesentlich vermindert wird, so mag die Versteigerung
dieses wohlgelcgcnen Gebäudes, welche einen die Schat-
zang wehntlich übersteigenden Erlös verspricht, vorge-
»ivmmen werden.

Auf diesen Bericht hin, glaubt die Commißion
folgendes Dekret vorschlagen zu müssen:

Der gesetzgebende Rath — auf den Antrag des

Voilz. Naihs vom und nach angehörtem Be-
richt seiner siaatswirthschaftlichen Cvmmißion;

In Erwägung, daß zufolge dem Dekret vom »oten
Apr. igoo, für die Zahlung der den öffentl, Beamten
der R.pubbk zukommenden rückständige» Besoldungen,
in jedem Canton so viel möglich eine verbältajßmäßige
Anzahl Nationalgütcr veräufferl werden sollen,

beschließt:
Im Ct. Schaffhauscn können folgende Nationalgi'ttcr

den D.ceelcn vom io. Apr., iz. May und 7 Okt.
infolge, versteigert werden:

Im. D i st r K c t t g au : Der Hof zu Ncnkirch.

Eine und eine halte Iuchart Acker zu Nenttrch.
Ei» Keller mit 6 Faß hauend 86 Saum zu Nr»«

kirch.

Ein Keller niit 6 Faß, haltend 88 Saum, zu Neu.
kirch.

Die Trotte zu Ostcrfingen.
Zwey und eine halbe Iuchart Reben in Ostersingm.

Im Distrikt Reyhct.
Das Hcrrschafcshaus in Thaymngcn.
Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wird:
Gutachten über die von, Voll;. Ratb zum Verkauf

vorgeschlagenen Nationalgüter im Ct. Waldstätten.
Nur zwey kleine zum ehemaligen Kloster Eaopel im

Canion Zürich gehörige Waldungen, die zusammen nn,
gese.hr 20 Iucharlen hallen und auf 4400 Fr. geschäzt

sind, werden von ten Nattonalgülern dieses Ccmionö

zum Verkauf vorgeschlagen. Bey dem Bedürfniß zur
Befriedigung der Ansprachen der öffentlichen Beamten,
sich des Verkaufs der Narionalgüter zu bedienen, wel-
ch.s so sehr vom Vollz. Rath gesuhlt zu werden scheint,

mag es auffallen, daß ans einem Canion der oi.r
ehemals souveraine Staat?» enthält, wovon jeder nicht
unbedeutende Dvmaincn besaß nur so wenige Staats-
guter zum Verkauf vorgeschlagen werden.

Bey sorgfältiger Untersuchung des Gegenstandes aber

zeigen sich hinlängliche Gründe zur Rechtfertigung dieses

anscheinenden Mißverhältnisses.

Die Domainen dieses Cantons nemlieh bestehen vor.
züglich in Waldungen, Alpen, Weiden und öff.nttich.n
Gebäuden. Bey dem bcjaineruswürdigen Zustand aber,

in welche» diese Gegenden, durch die unglücklichen ans-

fern und innern Verhältnisse unsers armen Vattr-am 5

gesizt wurden, ist es Wicht der ganzen Nation und

deren Regierung insbesondere, durch alle zweckmäßige

Mittel, diesen Gegenden wieder aufzuhelfen, und 5»

wo möglich, wieder in dcnicnigm blühenden Anstand

zu erheben, in welchem sie vor unsrer Scaens evoiu-

lion waren und auf den sie gegründclen l'Gjpruch -r>

machen haben. Diese Hilfsmittel aber bestehen Haupt,

sächlich in den Nationalgütcr» jener Gegenden. Wie sollte

die Nation besser die Wiedcraufoaming der <z> gebram,--

ten und sonst zerstörten Hütten dieser Thäler befördert»

können, als durch planmäßige Hilffeislang aus Ve»

dortigen Nakionalwaldungcn? Wie kann die helvetisch»«

Nation besser der ökonomischen Se bststandigkeil sene?

durch Mord < Brand, Plünderung und Reqnißttcnä
so sehr erschöpften und niedergebeugten EimvehnerM»
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helfen, als wenn sie ihre Alpen und Weiden zur Aeuffnung
der Viehzucht, als dem Hauplfundament des ehevorigen

Wohlstandes von Waldsiàdten, zu zweckmäßiger Benut,
zung hingiedt 's Wie endlich kann unsre Negierung
zene Gegenden zweckmäßiger für die zahllosen Leiden

entschädigen die sie der Staatsumwälzung wegen dnl-

delen, als wenn sie öffentliche Anstalten zum Unter-

richt der Jugend, zum Unterhalt der Armen, und zur
Beförderung der Industrie in Waldftättcn, anlegt und

begünstigt, wozu die Benutzung der dortigen öffentlichen
Gebäude so zweckmäßig seyn kann? Wie aber sollten

diese humanen Zwecke erreicht werden können, wenn wir
zur Bezahlung einer Nationaischuld, Waldstädtens Wal-
düngen, Alpen, Weiden oder öffentliche Gebäube an
Privatsersoncn vcrkauffen und dadurch Hclvelien seiner

wirksamsten Mittel berauben wurden, jenem Mittel-
punkt, von dem daö Daseyn und das ehmalige An-
sehe» unsers Vaterlandes ansgicng, wieder aufzuhelfen,

und sein Schiksal zu erleichtern?
Diesen Gesichtspunkt glaubte Ihre staatswirthschaft-

liebe Comiiusiion in dem Vorschlag des Verkaufs der

Natioualgütcr von Waldstättcn zu erblicken und befolgt

zu sehen, und stimmt demselben so gerne bey, daß sie

Ihnen L. Gesetzgeber, aus voller und einstimmiger

Ueberzeugung, die Befolgung dieses Gesichtspunkts an-

räth, und daher folgenden Dckrclsoocschlag zur Pfrü-
fung aufstellt:

Der gesezgebcnde Rath —
Aas den Antrag des Vollz. Raths vom und

nach angehörtem Bericht seiner staatswtrthschastlichen

Commißivn;
In Erwägung, daß zufolg des Dekrets v. io. Apr.

für die Zahlung der den öffentlichen Beamten

der Republik zukommenden rnkständigen Besoldungen

in jedem Canton so viel es die Umstände erlauben, eine

derhältnlßmäßige Anzahl Nationalgüter veräusscrt wer-
den soll, beschließt:

Im Canton Waldstätte» können folgende National-

guter, den Dekreten vom 10. Apr., iz. May, 17. Okt.
und Dec. zufolge, versteigert werden.

Im Distrikt Zug:
Der Wald Schümern, n 1/4 Inch, haltend.

Das Nüßlber Holz, 9 1/2 Iuch. haltend.

Die Discußion über das Gutachten die Verhältnisse

älterer und neuerer Straffen betreffend, wird fortge-

sezt. Der 6ie Art. wird dahin abgeändert, daß die

Dauer der neu auszulegende n Straffe, von wenigstens

àcm Monat, bis höchstens zwey Jahre seyn soll.

Die übrigen Art. werben angenommen; nur soll statt

der Bekanntmachung durch Druck und Anschlag, das

Gcsez den Gefangenen, beym Eintritt in die Gttang.
nisse, bekannt gemacht wcrv.n. (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Anrede bey Einsetzung der ncnernann.

ten Verwaltiingskammer des Cantons
Zürich, den 20. Jenner ,8or. G eh ai.
ten von Bürger R e g ie r un g s st a tlhai.
ter Ulrich. 8. Zürich, b. Wafer. S. 8.

Die Rede enthält einige Betrachtungen über die

Schwierigkcücn der Führung öffentlicher Geschäfte in

den gegenwärtigen Zeilen, mir besonderer Anwendung

auf den Canton Zürich; alsdann einige Winke nba

den Leitstern, mittelst dessen ter öffentliche Beamte die

unzähligen Klippen glücklich durchsteuer» mag. »Streu-

ge, unerläßlich strenge Gerechtigkeit gegen jedermann,
treue Erfüllung der Gesetze, scharfe Handhabung der

durch unsere Constitution allen gleich zugesicherten

Rechte: dieß, B. Administratoren, ist das ganze Ke-

hcimniß der Staatsknnst für Regierungsbcamtete. Po-

lilik hilft nichts; man streift stets auf Leute, die noch

feiner, noch listiger sind, und neben dem geht à
der Politik, der Zweck alles Negierrns verloren. Ma»

herrscht wohl im Augenblick, aber man regiert nicht

mehr." »Sollt' ich es Ihnen verhcele»?-^
Sie werden besonders im Anfang Ihrer neuen Lauf'

bahn gefährliche Vorurthcile zu bekämpfen haben. Die

Gemüther sind gespannt — ein Theil Ihrer Mitbürger

wird sie mit mißtrauischem Blick beobachten, erwirb

Sie der Partheylichkeil fähig glauben, wird W
Handlungen scharf beurtheilen. Ein andrer Theil wirb

auf 'Vegünstigung zählen, wird Ihnen vielleicht g«

unbillige Zumulhiingen machen. Allein Sie werbt«

unerschütterlich Ihren Weg fortgehen — das Urihcil

leidenschaftlicher Menschen nicht achten, sich einzig a«

Ihre Pflicht halten, und gerecht, immer nur gerecht

der Consttttition und den Gesetzen immer getreu M
Wie glücklich, B- Administratoren, wenn durch ei»

solches würdiges Benehmen, sie über cm unwürdiges

Vorurtheil siegen, und durch Ihr edles Beyspiel be«i

Volke die grosse Wahrheil einleuchtend inachen tön«
daß Rcchtschaffenheic und Dienstfähigkeit einzig !"

öffentlichen Stellen berechtigen, und daß, unabhängig

von seinen besonder» politischen Meinungen, man ei«-

zig nur unter dieser unerläßlichen Bedingung ein will'«

diger Beamter seyn kann."
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